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23.  Körperpflege 
 
23.1

1Dem Verwahrten ist täglich Gelegenheit zu einer einfachen körperlichen Reinigung zu geben. 2Das 
Rasieren unter Aufsicht kann gestattet werden. 3Nr. 15 bleibt unberührt.

23.2

Einfache Reinigungsmittel und Handtücher sind bereitzustellen.


